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D t m' ":1 t,W' 3 
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Aufhebutig des WohnungsbeihilfenG 
sowie die damit zusammenhängenden 

::z / l4tj <Je 

.Ge se tze säp.derungen z ,Z~~O ,,405/51-V 11 I 198.~. 

Seh:' geehrte Herren! 

Zu den MinisterialentwUrfen habe ich lediglich 

folgende Bemerkungen: 

1) In }~._rt_~Abs 1-+, des Gesetzes über' die Aufhebung 

der Honnungsbe ihil fen soll te es s ta t t . "Bedecku'ng" l~ ich t ig 

"Deckung" heißen. 

2) Gesetzesänderungen sollten mit den Worten einge­

leitet werden; I!§ ••• lautet" - und nicht: "hat zu lauten"; 

den~ diese vcirmeintliche Anordnung könnte sich der National­

rat nur selbst geben. Hier sei auf die - richtige - Formu­

lierung im jUngsten Entwurf einer Novelle ztim Bu~desministe­
rienG hinge~iesen. 

Aus dem gleichen Grund sollte es bei der Aufhebung 

von Bestimr.Jungen Dicht heißen "hat (haben) zu entfallen", 

sondern "entfäll t (entfallen)". 

3) Entsprechend Pkt 1 der Legistischen Richtlinien 1979 

des Bundeskanzleramtes, wonach bei Rechtsvorschriften jedes 

Uberflüssige Wort zu vermeiden ist, sollten in der letzten 

Zeile von § 12 Abs 2 des neugefaßten KriegsopferversorgungsG 
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die Horte "e'inen Be t.r'ag von" entfallen. 

4) Der neugefa:3te U..§ Aba 2 dieses Gesetzes könnte 
einfacher und etwas klarer lauten: 

"(2) Die Elternrente nach Abs. 1 ist nur zu 

zahlen, !oweit das monatliche Einkommen (§ 13) 

~ines Elternteil~ 4861 Sund ~ines Elternpaare~ 
5796 S nicht ~rreicht; Diese Einkommensgrenzen 

erhöhen sich auf 4989 Sund 60451 S, lv-enn ~ 

,EI terntei~ Jßie Elternl zwei oder mehr Kinder 

oder das einzige Kind durch eine Dienstbesch~di_ 

gung verloren haben. Der letzte Satz des Abs. 1 
gilt sinngemäß." 

5) Zu L6~L_Ab~L.~_des neugefaßten Gesetzes: 
Zunächst sollte die papierdeutsche SUbstantivierung 

"finden Anv18nd ung ll durch, 11 sind anzuwenden" c rse tz t we rde~. 
Die Übersichtlichkeit wUrde wesentlich gefördert, 

wenn dieser Absatz untergli2dert wUrde. 

Te.?:.!:.:: Q r.~ ag : 

"(4) Die Abs. 2 und 3 sind auf die in den §§ 11, 12, 

14 1 16 1 20 1 4 2, 4 6 Ab s • 1 bis 3,. 4 6 b, 5 6 t 74 und 

im Abschnitt VII der Anlage zu § 32 angefUhrten 

Beträ,ge nüt de:e Sinschränkung pnzm~el~gen, daß 

~ die ,in den §§ 1ft und 46b angefUhr'ten Beträge 

der mit Hirksamkeit vom 1. Jänner 1973, 

b)_ die im § 46 Aba. 3 angeführten BetrE{ge der mit 

Wirksamkeit vom 1. Jänner 1976, 

El die in den §§ 16, 74 und im Abschnitt VII der 

Anlage zu § 32 angeführten Beträge der mit Wirk­
samkeit vom 1. Jänner 1978, 

~ die in den §§ 11, 42 Abs. 1 und 56 angefUhrten 

Betr~ge der cit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1981, 

e) die in den §§ 12 Abs. 3 und 20 angeführten 

Beträge der mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1983 und 
!l. die in den §§ 12 Abs. 2, f-f2 Abs. 3 und 46 Abs. 1 

und 2 angefUhrten Beträge der mit Wirksamkeit vom 
1. Jänner 1985 

vorzunehmenden Anpassung zugrunde zu legen sind." 
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6) Zum neueefaßten 1.-U.. Abs....1 des OpferfUrsor'geG: 

a) Am Beginn könnte es einfacher lauten: 

"(5) Die Unterhaltsrente ist zur Sicherüng des 

Lebensunterhaltes Inhabern einer Amtsbescheini­

gung zu leisten, solange und s00eit deren Ein­

kommen 0 ••• " 

b) Nach einem Konditionalsatz ohne einleitende 

Konjunktion (wen~, falls udgl) sollte der Hauptsatz mit 

"so" oder IIdann" beginnen, damit man sofort erkennt, daß 

nicht ein weiterer ve~kürzter Konditionalsati folgt. Dß­

her sollte es heißen: 

"Haben beiele Ehegatten (Lebensgefährten) Anspr:1ch 

auf Unterhaltsrente, ~o geb~hrt Unterhaltsrente 

nach lit. c nur einem Ehegatten (Lebensgefährten)." 

c) Am Ende hätten wieder die Horte "die Bestimmungen 

des" zu entfallen .. 

7> ,§ ,11 ~~.~2 des OpferfürsorgeG soll te in gleic,her 
Weise untergliedert werden, wie dies für § 43 Abs 4 des 

Kr~egsopfe~versorgungsG vorgeschlagen wird. 

8) In !~r.'~_11. der 390_ Novell? zum ASVG könnte in elen 
Absätzen 1 - 3 elie umständliche Formulierung Hin den Fäl­

len, in denen" dur'ch "WOll ersetzt werden .. 

9) In ,Art II! A bs .1 ~nd 3', je"'l8 ils e J:~ste Ze ile , 

sollten die Worte "der Bestimmung des" entfallen. 

10) In !!rt .IV .A~ sollte es einfach heißen: 

"Art. I Z 1, 2 und 3 tritt mit dem .... in Kraft." 

11) Bei den TextgegenUberstellun~ll würde es den 

Vergleich der geltenden und der vorgeschlagenen Fassung 

wesentlich erleichtern, wenn in den beiden Fassungen die 

abweichenden Stellen durch Unterstreichen - im Druck durch 

halbfette Lettern - hervorgehoben würden. 

D/Bundeskanzleramt, 
Verfassungsdienst 

Präsidium des National­
rates (25-fach) 

Mit freundlichen Grüßen 

~t~dkIoL) 
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